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PRÄAMBEL 

Die „Neue Mitte“ wird als CO2-freies Quartier aus Wohnen, sozialen und gewerblichen 

Einrichtungen entstehen.  

Mit dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 

werden die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zur Quar-

tiersentwicklung „Neue Mitte“, in der Gemeinde Graben-Neudorf geschaffen. 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften bildet 

einen Baustein zur verbindlichen Errichtung des CO2-freien Quartiers. Er steht im Ein-

klang mit der am 15. Juni 2018 verabschiedeten Energiestrategie der Technologie Region 

Karlsruhe GmbH, TRK, sowie dem seit Oktober 2019 geltenden Bundesklimaschutzge-

setz, letztlich am 29. November 2019 vom Bundesrat verbindlich gebilligt.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan regelt, basierend auf § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB, 

alle zu ergreifenden technischen Maßnahmen zur Ermöglichung einer CO2-Freiheit in 

Verbindung mit der Verwendung von erneuerbaren Energien. Die Implementierung von 

Elektromobilität ist hierbei integraler Bestandteil. 
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BESTANDTEILE UND ANLAGEN 

 

Bestandteile 

 01_Satzungen 

 02_Zeichnerischer Teil   

 03_Textlicher Teil mit planungsrechtlichen Festsetzungen, Hinweisen und örtlichen   

Bauvorschriften 

 04_Begründung  

 05_Vorhaben- und Erschließungsplan 

 

Anlagen 

 06_Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP, bhm 12/2019) 

 07_Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, bhm 05/2020) 

 Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung (R. Hinkelbein, Luftbildauswertung, 

11/2018) 

 Umwelttechnischer Bericht (augeon GmbH & Co. KG, 11/2018) 

 Schalltechnischer Untersuchungsbericht (Dipl.-Ing. C. Malo, Ingenieurbüro für Bau-

physik, 05/2020) 

 Durchführungsvertrag – wird zur Satzungsfassung ergänzt 
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RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung – BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert 

durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 

vom 13.Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert. 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissi-

onsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

08.04.2019 (BGBI. I S. 432)  

 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes  

(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017(BGBl. I S. 1440) 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 

von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I 

S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27.09.2017 

(BGBl. I S. 3465) 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 

vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) 

 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) vom 06.02.2012 (BGBl. I S. 148, 1281), zuletzt 

geändert durch Art. 4 Absatz 84 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I S. 1666) 

 Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erho-

lungsvorsorge in der freien Landschaft (Naturschutzgesetz – NatSchG) vom 

23.06.2015 (GBl. 2015, S. 585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4)  

 Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 11.05.1992 (GBl. 1992, 329, ber. S. 683), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 5. Februar 2019 (GBl. S. 25) 

 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 03.12.2013 (GBl. Nr. 17, S. 389) 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.11.2018 (GBl. Nr. 19, S. 439) 
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 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000 (GBl. 2000, 581, 

ber. 698), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 

161, 186) 

 

RECHTSGRUNDLAGE DER ÖRTLICHEN BAUVOR-
SCHRIFTEN 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 

357, 358, ber. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) 
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SATZUNG 

Gemeinde Graben-Neudorf 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Örtliche Bauvorschriften 

„Neue Mitte“ 

Mit CO2-freier und autarker Versorgung aus Umweltenergien im 

Gemeinschaftsquartier 

S a t z u n g 

       

Der Gemeinderat der Gemeinde Graben-Neudorf hat am tt.mm.20jj 

a) aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

b) aufgrund von § 74 Abs. 1 und 7 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg – LBO 

– vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, 358, ber. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.07.2019 (GBl. S. 313), 

c) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – vom 

24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. 698), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes 

vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) 

 

 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neue Mitte“ sowie  

 die örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neue Mitte“ 

 

als Satzungen beschlossen. 
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzungen ist der zeichnerische Teil des Bebau-

ungsplans samt örtlichen Bauvorschriften vom tt.mm.20jj maßgebend. Er ist Bestandteil der 

Satzungen. 

 

§ 2 Bestandteile der Satzungen 

Bebauungsplan, bestehend aus: 

1. dem zeichnerischen Teil, Maßstab 1:500, in der Fassung vom tt.mm.20jj,  

2. dem Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Hinweisen sowie den 

örtlichen Bauvorschriften (xy Seiten) in der Fassung vom tt.mm.20jj, 

3. dem Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom tt.mm.20jj. 

Beigefügt sind eine gemeinsame Begründung und folgende Anlagen:  

Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP), Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), 

Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung, Umwelttechnischer Bericht, Schalltechnischer 

Untersuchungsbericht, Durchführungsvertrag. 

 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 

LBO ergangenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.  

Ordnungswidrig handelt auch, wer einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 

festgesetzten Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern dadurch zuwiderhandelt, dass diese besei-

tigt, wesentlich beeinträchtigt oder zerstört werden. 

Ordnungswidrig handelt auch, wer einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB 

festgesetzten Maßnahme zur Errichtung eines Gemeinschaftswohnquartiers mit CO2-freier 

und autarker Umweltenergieversorgung dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, we-

sentlich beeinträchtigt oder zerstört werden. 
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§ 4 Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzungen und ihrer Bestandteile mit ihren Festset-

zungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 

des Gemeinderates übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 

Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. Hiermit wird der Bebauungsplan ausgefer-

tigt. 

Gemeinde Graben-Neudorf, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ........................................................ 

 Christian Eheim, Bürgermeister 

 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzungen treten mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft  

(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Gemeinde Graben-Neudorf, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ........................................................ 

 Christian Eheim, Bürgermeister 
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 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN    

 Art der baulichen Nutzung 1.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6a BauNVO, § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO 

Die im zeichnerischen Teil in den jeweiligen Nutzungsschablonen festgesetzten Arten 

der baulichen Nutzung bedeuten: 

1.1 Teilstationäre Pflege / betreutes Wohnen / Geschäfts- und Ärz-
tehaus  

(1) Innerhalb des als „Teilstationäre Pflege / betreutes Wohnen / Geschäfts- 

und Ärztehaus“ ausgewiesenen Bereiches (Bereich 2) sind folgende Nut-

zungen zulässig: 

 Einrichtungen der teilstationären Pflege von Menschen, die aufgrund 

von Beeinträchtigungen nicht in einer eigenen Wohnung leben können 

oder wollen, mit der Nutzung zugehörigen Büro-, Personal- und Ne-

benräumlichkeiten, 

 Wohnungen des betreuten Wohnens mit der Nutzung zugehörigen Bü-

ro-, Personal- und Nebenräumlichkeiten, 

 Arztpraxen, 

 Büros / Kanzleien, 

 Läden / nicht störende Handwerksbetriebe, 

 Wohnungen, 

 Räume für freie Berufe für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und 

solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben. 

(2) Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 

nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträ-

ger im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Durchführungsvertrag ver-

pflichtet. 

1.2 Wohnen 

(1) Innerhalb der als „Wohnen“ ausgewiesenen Bereiche (Bereich 3 bis 5) sind 

folgende Nutzungen zulässig: 

 Wohnungen, 

 Räume für freie Berufe für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und 

solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben. 
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(2) Beschränkt auf Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind folgende Nutzungen zu-

lässig: 

 Cafés, 

 Beratungsräume für medizinische Betreuung, 

 Läden / nicht störende Handwerksbetriebe, 

(3) Beschränkt auf Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind folgende Nutzungen 

ausnahmsweise zulässig: 

 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

(4) Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 

nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträ-

ger im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Durchführungsvertrag ver-

pflichtet. 

 

 Maß der baulichen Nutzung 2.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil durch Festsetzung der 

Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ), der maximalen Gebäude-

höhe (GHmax) in den jeweiligen Nutzungsschablonen dargestellt. 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

(1) Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von Tiefgaragen, Ga-

ragen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 

§ 14 BauGB, baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 

das Grundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 

0,9 überschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO i.V.m. § 21a Abs. 3 BauNVO).  

2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) 

(1) Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben die Flächen von Stellplätzen, 

Garagen und Garagengeschossen sowie der dazugehörigen Nebeneinrich-

tungen wie Rampen, Fahrgassen, Aufzüge und Treppenhäuser unberücksich-

tigt (§ 21a Abs. 4 BauNVO). 

2.3 Gebäudehöhen (GHmax)  

(1) Die Gebäudehöhen werden bemessen zwischen dem unteren und dem obe-

ren Bezugspunkt: 
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 Der obere Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist der höchste Punkt ei-

nes Gebäudes, bei Flachdächern die Oberkante Attika.  

 Der untere Bezugspunkt liegt bei 108,9m über NN.  

(2) Die maximalen Gebäudehöhen dürfen durch Anlagen, die der Energiegewin-

nung dienen (z.B. Sonnenkollektoren, PV-Anlagen, Wärmetauscher) und an-

deren technischen Anlagen, um maximal 0,8m überschritten werden. 

 

 Bauweise 3.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 BauNVO 

(1) Die Bauweise ist im zeichnerischen Teil in den jeweiligen Nutzungsschablo-

nen festgesetzt: 

 a = abweichende Bauweise 

Die abweichende Bauweise a entspricht einer offenen Bauweise mit 

den Abstandsregelungen der LBO sowie Nr. 5 dieser Satzung, jedoch 

ohne die Längenbeschränkung des § 22 Abs. 2 S. 2 BauNVO. 

 

 Überbaubare Grundstücksfläche  4.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 

(1) Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Bau-

grenzen festgesetzt. 

(2) Baugrenzen dürfen in geringfügigem Maß durch untergeordnete Bauteile 

überschritten werden.  

 

 Tiefe der Abstandsflächen 5.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB  

Vor Außenwänden von Hauptgebäuden dürfen die in § 5 LBO festgesetzten bauord-

nungsrechtlichen Abstandsflächen unterschritten werden. Eine Mindesttiefe der Ab-

standsflächen von 5,0m ist dabei zu gewähren.  

Die übrigen bauordnungsrechtlichen Bestimmungen sowie sonstige öffentlich-

rechtliche und privatrechtliche Belange bleiben von dieser Festsetzung unberührt. 

Insbesondere dürfen die Beleuchtung mit Tageslicht sowie Belüftung in ausreichen-
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dem Maße, die Gründe des Brandschutzes sowie nachbarliche Belange durch die 

Reduzierung der Abstandsflächen nicht beeinträchtigt werden. 

 

 Nebenanlagen, Anlagen zur Nutzung solarer Strah-6.
lungsenergien, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,  i.V.m. § 14 BauNVO u. § 23 Abs. 5 BauNVO 

(1) Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung des Gebietes 

mit Elektrizität, Gas, Wärme, Fernmeldetechnik und Wasser sowie der Ent-

sorgung von Abwasser dienen, sind auf den gesamten Grundstücksflächen 

zulässig. 

(2) Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, die den im Vorhaben- und Er-

schließungsplan dargestellten Nutzungszwecken entsprechen (z.B. Müllein-

hausungen auf Müllsammelplätzen, Ausstattung der Kinderspielfläche) sind 

außerhalb der Baufenster zulässig. Sonstige Nebenanlagen, wie z.B. Garten 

und Geräteschuppen, sind grundsätzlich unzulässig.  

 

 Zahl der Wohnungen  7.

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

(1) In den Bereichen 2 bis 5 sind insgesamt bis zu 160 Wohneinheiten zulässig. 

Die Nutzungen „Teilstationäre Pflege“ ist bei der Berechnung der Wohneinhei-

ten ausgenommen. 

 

 Verkehrsflächen 8.

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

(1) Die öffentlichen Verkehrsfläche, die öffentlichen Verkehrsflächen mit den be-

sonderen Zweckbestimmungen „Anliegerweg“ und „Rad-/Fußweg“ sowie der 

Tiefgaragen-Einfahrtsbereich sind im zeichnerischen Teil festgesetzt. 
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 Grünflächen 9.

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

(1) Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ ist im zeich-

nerischen Teil festgesetzt.  

 Spielplatz:  

Auf der Fläche ist ein Kinderspielplatz mit entsprechenden Spielflächen 

und Spielgeräten anzulegen. Zulässig sind darüber hinaus Wegefüh-

rungen, Grünflächen inklusive Pflanzungen sowie Möblierungen durch 

Sitzbänke, Mülleimer und ähnliche dem Zweck entsprechende Elemen-

te. 

 

 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 10.
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

10.1 Abfangen von Mauereidechsen 

(1) Vor Beginn jeglicher Baumaßnahmen sind die im Plangebiet lebenden Indivi-

duen abzufangen und aktiv in ihr neues Habitat umzusiedeln.  

(2) Hierzu sind die Tiere innerhalb ihres Aktivitätszeitraumes, entweder vor der 

Eiablage (witterungsabhängig März bis Mitte Mai) oder nach Schlupf der Jung-

tiere (Mitte August bis September) abzufangen. 

(3) Die Abfänge sind durch ökologisch geschultes Fachpersonal durchzuführen 

und solange durchzuführen bis nach gutachterlicher Einschätzung alle im Gel-

tungsbereich lebenden Tiere umgesiedelt wurden, mindestens jedoch an 3 

Terminen. 

(4) Nach Umsiedlung der Tiere ist die Fläche so weit wie möglich durch Entfernen 

geeigneter Strukturelemente und dauerhaftes Kurzhalten der Vegetation für 

eine Wiederbesiedlung möglichst unattraktiv zu gestalten. Alternativ kann die 

gesamte zukünftige Baufläche mit einem Reptilienschutzzaun umgeben wer-

den. 

(5) Monitoring: Bei Stellen eines Reptilienschutzzaunes ist dieser monatlich auf 

seine Eignung zu überprüfen. Vor Baubeginn ist die Fläche durch eine ökolo-

gisch geschulte Fachkraft auf verbliebene oder wieder eingewanderte Tiere an 

einem einmaligen Termin abzusuchen. Evtl. vorhandene Tiere sind im Zuge 

dieser Begehung direkt abzufangen und umzusiedeln. 
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10.2 Externes Ersatzhabitat 

(1) Die gem. 9.1 abzufangenden Mauereidechsen sind auf die Flurstücke 1871 

und 1870/1, Gewann „Mittelfeld auf die Straße“ mit einer Gesamtgröße von 

3,9 ha, umzusiedeln. 

(2) Nach Umsiedlung der Mauereidechsen sind zur zusätzlichen Aufwertung der 

Fläche die im Geltungsbereich ausliegenden und als Habitatelement intensiv 

genutzten Baumstämme in die Ausgleichfläche zu transportieren und als zu-

sätzliche Habitatelemente an den Rändern der Ausgleichfläche auszulegen. 

(3) Monitoring: Ein Jahr nach Umsiedlung der Mauereidechsen ist die Fläche auf 

eine Besiedlung durch die Tiere zu überprüfen. Hierzu sind bis zu 5 Erfas-

sungstermine anzusetzen. Sobald die Art in der Ausgleichfläche nachgewie-

sen wurde kann allerdings auf weitere Erfassungstermine verzichtet werden. 

Das Ergebnis des Monitorings ist der Unteren Naturschutzbehörde mitzutei-

len. Sollte die Art nach 5 Erfassungsterminen nicht nachgewiesen worden 

sein, sind weitere Maßnahmen zur Nachbesserung der Ausgleichsfläche zu 

ergreifen. 

10.3 Bauzeitenbeschränkung 

(1) Baufeldräumungen und erforderliche Gehölzrodungen sind nur außerhalb der 

Vogelbrutzeit zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen.   

 

 Flächen und Maßnahmen zur Erzeugung, Nutzung und 11.
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneu-
erbaren Energien 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB 

(1) Die Dachflächen von Hauptgebäuden sind zu mindestens 90% mit Anlagen 

zur elektrischen solaren Energieerzeugung (PV-Module) zu belegen. Eine Re-

duzierung des Prozentsatzes zugunsten von haustechnischen Anlagen, Ober-

lichtern, Lüftungsrohren, Kamine u. Ä. kann gewährt werden.  

(2) Es ist sicherzustellen, dass eine vernetzte Gemeinschafts-PV-Anlage mit min-

destens 3,41 kWp installierter Leistung je 100m² Wohn- und Nutzfläche errich-

tet und dauerhaft vorgehalten wird. 

(3) Es ist sicherzustellen, dass eine vernetzte Gemeinschafts-Batterie-Anlage mit 

mindestens 1,5 kWh installierter Leistung je 100m² Wohn- und Nutzfläche er-

richtet und dauerhaft vorgehalten wird. 

Je KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage muss eine geregelte Ladestation für Elekt-

romobile errichtet und auf Dauer bereitgehalten werden. 
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 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-12.
einwirkungen im Sinne des BImSchG 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

12.1 Gesundheitsschutz 

(1) Im Sinne einer ruhigen Nachtruhe ist an allen Fassaden, an denen gemäß 

schalltechnischer Untersuchung (Dipl.-Ing. C. Malo, Ingenieurbüro für Bau-

physik, 05/2020, Gesamtverkehrslärm nachts, Karte 12.2. – siehe Anlage zum 

Bebauungsplan)  eine Beurteilungspegel von Verkehrsgeräuschen von größer 

gleich 45 dB(A) vorliegt, eine schallgedämmte, fensterunabhängige Be- und 

Entlüftung der vorwiegend zum Schlafen genutzten Räume (Schlafzimmer, 

Gästezimmer, Kinderzimmer, Beherbergungszimmer etc.) vorzusehen, sofern 

der hygienisch notwendige Luftwechsel nicht über andere Räume der Woh-

nung, die sich schallpegelmindernd in den Schallausbreitungsweg einfügen, 

sichergestellt werden kann. 

(2) Mögliche Nachweise über geringere Beurteilungspegel und ein damit verbun-

dener Verzicht auf Lüftungsanlagen sind im Zuge des Bauantragsverfahrens 

einzureichen und zu prüfen.  

12.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 

(1) An Fassaden, an welchen gemäß schalltechnischer Untersuchung  (Dipl.-Ing. 

C. Malo, Ingenieurbüro für Bauphysik, 05/2020, Gesamtverkehrslärm nachts, 

Karte 12.2. – siehe Anlage zum Bebauungsplan)  die geltenden Immissions-

grenzwerte (IGW) von  

 von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts in den Bereichen 3, 4 und 5 

(Wohnen) sowie  

 von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts in Bereich 2 (Teilstationäre 

Pflege / betreutes Wohnen / Geschäfts- und Ärztehaus) 

überschritten werden, sind passive Schallschutzmaßnahmen zur entspre-

chenden Lärmminderung zu erbringen. 

(2) Mögliche Nachweise über geringere Beurteilungspegel und ein damit verbun-

dener Verzicht auf passive Schallschutzmaßnahmen sind im Zuge des Bauan-

tragsverfahrens einzureichen und zu prüfen. 

12.3 Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

(1) Die gemäß schalltechnischer Untersuchung vorliegenden Lärmpegelbereiche 

(Dipl.-Ing. C. Malo, Ingenieurbüro für Bauphysik, 05/2020, Lärmpegelbereiche 

Tag und Nacht, Karten 13.1 und 13.2. – siehe Anlage zum Bebauungsplan 

sowie nachfolgende Abbildungen 1 und 2)  sind mit den Anforderungen an die 
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Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109, 2016 (siehe nachfol-

gende Abbildung 3) zu vergleichen und zu bewerten. Daraus ist ein der Nut-

zung des Raumes angepasstes, resultierendes Schalldämm-Maß zu ermitteln, 

welches bei der Fassadenkonstruktion (d.h. Außenmauerwerk und/oder Dach 

einschließlich Fenster) als Mittelwert zu erbringen ist.  

(2) Für die Lärmpegelbereiche III und IV ist der Schallschutz gegen Außenlärm im 

Rahmen der Baugenehmigung oder eines Fensteraustausches nach DIN 

4109 für Wohngebäude nachzuweisen.  

(3) Die Lärmpegelbereiche im Tagzeitraum (Abb. 1) gelten für alle schutzbedürfti-

gen Räume, außer für Schlafräume, Kinderzimmer, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten etc. Für diese überwiegend zum Schlafen genutzten 

Räume gilt gelten die Lärmpegelbereiche im Nachtzeitraum (Abb. 2). Zu be-

achten ist, dass an Fassaden, an denen der Lärmpegelbereich im Tagzeit-

raum höher ist als im Nachtzeitraum, ausschließlich die Lärmpegel im Tagzeit-

raum den weiteren Berechnungen für alle Räume zu Grunde zu legen sind. 

(4) Mögliche Nachweise über geringere Beurteilungspegel, z.B. bedingt durch 

vorhandene, abschirmende Bebauung, und damit verbundene erstrebte Ab-

weichungen von dieser Festsetzung, auf sind im Zuge des Bauantragsverfah-

rens einzureichen und zu prüfen. 

 

 

Abb.1: Lärmpegelbereiche Tag (Dipl.-Ing. C. Malo, Ingenieurbüro für Bauphysik, 05/2020, 

Karte 13.1), Abbildung ohne Maßstab  
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Abb. 2: Lärmpegelbereiche Nacht (Dipl.-Ing. C. Malo, Ingenieurbüro für Bauphysik, 05/2020, 

Karte 13.1), Abbildung ohne Maßstab  

 

 

Abb. 3: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109, 2016 
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 HINWEISE 

 Kampfmittel 1.

Für das Plangebiet wurde im November 2018 eine Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelas-

tung durch das Büro R. Hinkelbein Kampfmittelauswertung, Filderstadt, durchgeführt. Diese 

Auswertung kommt zu dem Ergebnis, dass das Untersuchungsgebiet und seine nähere Um-

gebung mit Sprengbomben bombardiert worden sind. Ein Teilbereich des Untersuchungsge-

biets ist aufgrund der Befunde als „bombardierter Bereich“ zu bezeichnen. In diesem Bereich 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch Sprengbomben-Blindgänger oder andere 

Kampfmittel vorhanden sind. Daher ist für diesen Anteil des Untersuchungsgebiets vorab von 

Bohr-, Grab-, Ramm-, Rüttel- oder Baggerarbeiten eine nähere Überprüfung durch den 

Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg oder ein anderes autorisiertes Unter-

nehmen vornehmen zu lassen. Die Abgrenzung des „bombardierten Bereichs“ ist der Karte 

in o.g. Gutachten des Büro R. Hinkelbein sowie der Begründung des Bebauungsplanes zu 

entnehmen. 

 

 Bahnanlagen 2.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen östlich des Plangebiets 

entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe 

z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 

Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. · 

In unmittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der 

Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf mag-

netische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entspre-

chende Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

 

 Telekommunikationsleitungen  3.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich teilweise Telekommunikationsanla-

gen der Telekom. Es ist darauf zu achten, dass der Bestand und der Betrieb der vorhande-

nen TK - Anlagen gewährleistet bleiben. 

Die Telekom bittet darum, bei der Bauausführung darauf zu achten, dass Beschädigungen 

der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Grün-

den (z. B. im Falle von Störungen (Störungs-Hotline 0781 / 838-66 33)) der ungehinderte 

Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
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Ggf. sind die TK-Anlagen zu schützen bzw. zu sichern. Die Kabelschutzanweisung der Dt. 

Telekom ist zu beachten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die bauausführende Firma vor Beginn der Baumaß-

nahme zu informieren hat. 

Der Ausbau durch die Deutsche Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher 

Sicht sinnvoll erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die Telekom da, wo bereits eine Inf-

rastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zu-

sätzliche, eigene Infrastruktur errichtet. 

In diesem Zusammenhang wird auf §77i Abs. 7 TKG (Diginetzgesetz) verweisen, nach dem 

im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten durch die Kommune stets sicherzustellen 

ist, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsge-

recht mitverlegt werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 

dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 

dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-

schen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 

schriftlich angezeigt werden. 

 

 Grundwasser 4.

Grundwasserverhältnisse 

Die Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse ist Planungsaufgabe des Vorhabenträ-

gers. 

Anfragen zu Grundwasserständen können kostenpflichtig schriftlich, per e-Mail oder per Fax 

an das Regierungspräsidium Karlsruhe gerichtet werden:  

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 5, Referat 53.2, Landesbetrieb Gewässer 

Waldhofer Straße 100 

69123 Heidelberg 

Tel.-Nr. 06221/1375-228 

e-Mail: stefan.wild@rpk.bwl.de 

Für eine eventuell erforderliche Grundwasserhaltung ist rechtzeitig vor Baubeginn eine was-

serrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz zu 

beantragen. 

Bau und Betrieb von Grundwasser-Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmegewinnungsanla-

gen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfähigkeit ist frühzeitig 

beim Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, zu erfragen. 
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Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes „ZV Bodensee WV-Gemeinde 

Dettenheim, Linkenheim-Hochstetten“ (WSG-Nr. 215045) mit einer Größe von 5.369,4 ha. 

Auf die und die Bestimmungen der Rechtsverordnung von 28.03.1985 wird verwiesen. 

 

 Industrieabwasser/AwSV 5.

Zum 01.08.2017 wurde die VAwS durch die AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen) ersetzt. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

sind die Anforderungen der AwSV einzuhalten. Hier werden auch besondere Anforderungen 

an Erdwärmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren und Kälteanlagen und an unterirdi-

sche Ölkabel- und Massekabelanlagen gestellt. 

 

 Abwasser 6.

Die Entwässerungsplanung ist im Vorfeld mit dem Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt 

und Arbeitsschutz, abzustimmen.  

Die abgestimmte Entwässerungsplanung ist dem Landratsamt, Amt für Umwelt und Arbeits-

schutz rechtzeitig vor Ausführung des Vorhabens vorzulegen, das durchgeführte Bewer-

tungsverfahren und die ggf. durchgeführte Überprüfung einer zentralen Drosselung der Ein-

leitungswassermenge sind der Planung beizufügen.  

Die Wasserbehörde entscheidet über die Notwendigkeit eines Wasserrechtsverfahrens, bei 

zentralen Einleitungen ist generell eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

 

 Geotechnik 7.

Nach dem geologischen Basisdatensatz des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau (LGRB) bilden im Plangebiet quartäre Lockergesteine (Hochflutsand) unbekannter 

Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung ge-

eignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 

(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 

Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 

Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingeni-

eurbüro empfohlen. 



VHB BPlan gem. §13a BauGB „Neue Mitte“, Graben-Neudorf - Örtliche Bauvorschriften  Seite 13 

Bresch Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft 1341-1 

 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBO (Landesbauordnung Baden-Württemberg) 

1. Äußere Gestalt baulicher Anlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO 

1.1. Dachgestaltung 

(1) Die Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude ist im zeichnerischen Teil 

in den jeweiligen Nutzungsschablonen festgesetzt. 

(2) Nebenanlagen sind mit Flachdächern oder flachgeneigten Dächern bis max. 

7° auszuführen. 

(3) Glasierte, reflektierende oder blendende Materialien sind als Dachdeckung 

unzulässig. Ausgenommen hiervon sind der Sonnenenergienutzung dienende 

Materialien. 

 

2. Werbeanlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 2 LBO 

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte eigener Leistung zulässig. Fremdwer-

bungen sind nicht zulässig.  

(2) Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Fläche von 6 m² und einer Höhe 

von maximal 3 m zulässig. Pro Betrieb ist maximal eine freistehende Werbe-

anlage zulässig. 

(3) Werbeanlagen an Gebäuden sind mit max. 5 m² je Fassadenseite zulässig. 

(4) Von der Fassade auskragende Werbeanlagen dürfen bis zu 0,5m in den öf-

fentlichen Raum ragen. 

(5) Unzulässig sind Werbeanlagen mit nach oben abstrahlendem, wechselndem 

und bewegtem oder laufendem Licht und Booster (Lichtwerbung am Himmel).  
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3. Grundstücksgestaltung 

§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

3.1. Einfriedungen 

(1) Die Höhe pflanztechnischer Einfriedungen dürfen entlang öffentlich nutzbarer 

Verkehrsflächen 1,80m nicht überschreiten.  

(2) Befestigte Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,20m nicht überschreiten und 

sind aus luft- und lichtdurchlässigen Strukturen, wie z.B. als Maschendraht- 

oder Stabgitterzaun, herzustellen. Eine Verkleidung mit sichthindernden Folien 

oder Bändern ist nicht zulässig.  

(3) Bezugspunkt ist jeweils die Höhe der Straßen-/Wegeoberkante im Bereich der 

Einfriedung. 

 

4. Stellplatzverpflichtung 

§ 74 Abs. 2 Nr. 1 LBO 

(1) Die Anzahl der notwendigen Kfz-Stellplätze ist  

 auf 0,8 Stellplätze je Wohneinheit,  

 auf 0,4 Stellplätze je Wohneinheit des betreuten Wohnens,  

 auf 1 Stellplatz je 10 - 15 Betten im Bereich der teilstationären Pflege, 

 auf 0,8 Stellplätze je 20 - 30m² Nutzfläche bei Arztpraxen und Heilbe-

rufen, 

 sowie auf 0,8 Stellplätze je 30 - 50m² Nutzfläche bei Verkaufsstätten  

festgesetzt.  

(2) Für die Bereiche 2 – 5 sind mindestens 8 Stellplätze für e-car-sharing herzu-

stellen. 

 

 


